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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats* 

 Auf der 5095. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. Dezember 2004 gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes "Die Situation betref-
fend die Demokratische Republik Kongo" im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 "Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefste Besorgnis über die zahlreichen Be-
richte über Militäroperationen der ruandischen Armee im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo und über die diesbezüglichen Drohungen seitens der Regierung Ru-
andas. Er verweist auf sein Bekenntnis zur Achtung der Souveränität aller Staaten und 
unterstreicht, dass jede gegen die territoriale Unversehrtheit eines Staates gerichtete 
Androhung oder Anwendung von Gewalt im Widerspruch zu den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen steht. 

 Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich alle derartigen Militäraktionen, unter 
Hinweis darauf, dass sie im Widerspruch zu seinen Resolutionen stehen, insbesondere 
der Resolution 1565 (2004), mit der er die Regierungen der Demokratischen Republik 
Kongo, Burundis, Ruandas und Ugandas jede für sich nachdrücklich aufforderte, da-
für Sorge zu tragen, dass ihr Hoheitsgebiet nicht zur Verletzung der Souveränität der 
anderen genutzt wird. 

 Der Sicherheitsrat verlangt, dass die Regierung Ruandas unverzüglich alle ihre 
Truppen zurückzieht, die sich möglicherweise im Hoheitsgebiet der Demokratischen 
Republik Kongo befinden, und fordert alle Staaten in der Region auf, jede Handlung 
oder Erklärung zu unterlassen, die gegen das Völkerrecht verstößt und die ohnehin 
brüchige Stabilität in der Region oder den von der internationalen Gemeinschaft un-
terstützten Übergangsprozess untergräbt. 

 Der Sicherheitsrat vermerkt, dass die berichteten Vorfälle und Drohungen im 
Widerspruch zu allen Friedensabkommen, Erklärungen und Protokollen stehen, die 
von den Staaten in der Region seit dem Beginn der Feindseligkeiten in der Demokrati-
schen Republik Kongo im Jahr 1998 unterzeichnet wurden. Er unterstreicht darüber 
hinaus, dass diese Vorfälle und Drohungen, die sich nach der internationalen Konfe-
renz über die Region der Großen Seen Afrikas ereignet haben, im Widerspruch zu den 
Verpflichtungen stehen, die die Staatschefs der Region in der am 20. November 2004 
in Daressalam verabschiedeten Erklärung eingingen, ihre Streitigkeiten auf 
friedlichem Weg beizulegen, und dass sie daher um so unannehmbarer sind. 
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 Der Sicherheitsrat fordert alle Regierungen in der Region auf, sich zu verpflich-
ten, die multilateralen Mechanismen, deren Schaffung sie vereinbart haben, ein-
schließlich des Gemeinsamen Verifikationsmechanismus und der Dreiparteienkom-
mission, in vollem Umfang für die friedliche Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 
Er fordert ferner die Regierung Ruandas sowie alle Regierungen in der Region auf, 
ihre Ressourcen für die Förderung des Friedens, der Stabilität, der Demokratie und 
der Entwicklung einzusetzen. 

 Der Sicherheitsrat fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihren Ver-
pflichtungen nach Resolution 1493 (2003), mit der ein Waffenembargo im Distrikt 
Ituri und in den Provinzen Nord- und Südkivu verhängt wurde, vollständig nachzu-
kommen.  

 Der Sicherheitsrat erkennt an, dass die anhaltenden Spannungen im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo den Frieden und die Sicherheit in der Region unter-
graben und dass insbesondere die Präsenz von Teilen der ehemaligen Ruandischen 
Streitkräfte und der Interahamwe eine Quelle der Instabilität, eine Bedrohung der Zi-
vilbevölkerung und ein Hindernis für gutnachbarliche Beziehungen zwischen der De-
mokratischen Republik Kongo und Ruanda darstellt. Er betrachtet die bewaffnete Prä-
senz und die Aktivitäten der Teile der ehemaligen Ruandischen Streitkräfte und der 
Interahamwe im Osten der Demokratischen Republik Kongo als unannehmbar und 
verlangt, dass sie unverzüglich die Waffen niederlegen und sich auflösen, mit dem 
Ziel ihrer Repatriierung oder Neuansiedlung. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Schritte, die unternommen wurden, um mit Un-
terstützung der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokrati-
schen Republik Kongo den von den kongolesischen Behörden festgelegten Plan um-
zusetzen, der auf die beschleunigte Entwaffnung und Demobilisierung der ausländi-
schen bewaffneten Gruppen abzielt. Er fordert die Regierungen Ruandas und der De-
mokratischen Republik Kongo auf, auf der Grundlage der bestehenden Mechanismen 
Wege zu erkunden, um die freiwillige Repatriierung dieser Kombattanten zu erleich-
tern. Er fordert die kongolesischen Behörden nachdrücklich auf, umgehend alles zu 
tun, um diese bewaffneten Gruppen wirksam zu entwaffnen, im Interesse der Stabilität 
in der Demokratischen Republik Kongo, der Sicherheit Ruandas und Burundis und 
der Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Region. 

 Der Sicherheitsrat fordert in dieser Hinsicht die kongolesischen Behörden ferner 
auf, die Integration der Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo zu beschleu-
nigen, und legt der Gebergemeinschaft nahe, koordinierte finanzielle und technische 
Hilfe für diese wichtige Aufgabe bereitzustellen. 

 Der Sicherheitsrat verurteilt jeden Versuch, die Einheit und territoriale Unver-
sehrtheit der Demokratischen Republik Kongo zu untergraben. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, weitere Maßnahmen zu prüfen, ein-
schließlich möglicher Maßnahmen gegen Personen, die durch ihre Handlungen oder 
Erklärungen den Friedens- und Übergangsprozess in der Demokratischen Republik 
Kongo gefährden." 

 


